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Gesetzlicher Mindestlohn für Bereitschaftszeiten 
Der gesetzliche Mindestlohn ist für jede geleistete Arbeitsstunde zu zahlen. Zur vergütungspflichtigen Arbeit rechnen 
auch Bereitschaftszeiten, während derer sich der Arbeitnehmer an einem vom Arbeitgeber bestimmten Ort – innerhalb 
oder außerhalb des Betriebs – bereithalten muss, um bei Bedarf die Arbeit aufzunehmen. Auch für Zeiten des Bereit-
schaftsdienstes hat der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer den gesetzlichen Mindestlohn zu zahlen. Vorliegend hatte 
der Kläger keinen Erfolg, der durchschnittlich 48 Stunden wöchentlich arbeitete und hierfür 2.680,31 Euro brutto 
erhielt. Denn bei maximal 228 Arbeitsstunden, die der Kläger mit Vollarbeit und Bereitschaftszeiten in einem Monat 
tatsächlich leisten kann, erreicht die gezahlte Monatsvergütung den gesetzlichen Mindestlohn (228 Stunden zu 8,50 
Euro = 1.938,00 Euro brutto monatlich) nicht nur, sondern übersteigt ihn. Ein Anspruch auf weitere Vergütung nach 
§ 612 Abs. 2 BGB besteht nicht. Die arbeitsvertraglich einbezogene tarifliche Vergütungsregelung ist nicht wegen des 
Inkrafttretens des Mindestlohngesetzes unwirksam geworden.
BAG, Urt. vom 29.06.2016, 5 AZR 716/15

Entschädigung nach § 15 Abs. 2 AGG – Diskriminierung wegen der Schwerbehinderung 
Die beklagte Stadt schrieb die Stelle eines Technischen Angestellten aus. In der Stellenausschreibung forderte die 
beklagte Stadt einen Ingenieurabschluss oder eine vergleichbare Qualifikation. Der schwerbehinderte Kläger, der aus-
gebildeter Zentralheizungs- und Lüftungsbauer sowie staatlich geprüfter Umweltschutztechniker ist, bewarb sich. Die 
beklagte Stadt lud den Kläger nicht zu einem Vorstellungsgespräch ein und entschied sich für einen anderen Bewerber. 
Daraufhin verlangte der Kläger eine Entschädigung mit der Begründung, er sei wegen seiner Schwerbehinderung dis-
kriminiert worden. Wegen § 82 SGB IX hätte er zum Vorstellungsgespräch eingeladen werden müssen. Bereits dieser 
Umstand begründe die Vermutung, dass er wegen seiner Schwerbehinderung diskriminiert worden sei. Die Klage hat-
te Erfolg. Die beklagte Stadt hatte dadurch, dass sie den Kläger nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen hatte, 
die Vermutung begründet, dass der Kläger wegen seiner Schwerbehinderung aus dem Auswahlverfahren vorzeitig 
ausgeschieden und dadurch benachteiligt wurde. Sie war von ihrer Verpflichtung, den Kläger zu einem Vorstellungs-
gespräch einzuladen, auch nicht nach § 82 Satz 3 SGB IX befreit. Auf der Grundlage der Angaben des Klägers in seiner 
Bewerbung durfte sie nicht davon ausgehen, dass diesem die erforderliche fachliche Eignung offensichtlich fehlte. 
BAG, Urt. vom 11.08.2016, 8 AZR 375/15

Bonusanspruch – Leistungsbestimmung durch das Gericht 
Behält sich der Arbeitgeber vertraglich vor, über die Höhe eines Bonusanspruchs nach billigem Ermessen zu entschei-
den, unterliegt diese Entscheidung der vollen gerichtlichen Überprüfung. Entspricht die Entscheidung nicht billigem 
Ermessen, ist sie gemäß § 315 Abs. 3 BGB unverbindlich und die Höhe des Bonus durch das Gericht auf Grundlage des 
Vortrags der Parteien festzusetzen. Der Kläger begehrte die Zahlung eines Bonus für das Geschäftsjahr 2011, dessen 
Höhe in das Ermessen des Gerichts gestellt wurde. Erstinstanzlich war die Klage erfolgreich. In der Berufung nicht. Das 
BAG hat entschieden, dass die Leistungsbestimmung gemäß § 315 Abs. 3 Satz 2 BGB durch das Gericht zu erfolgen 
hat. Grundlage ist dafür der Sachvortrag der Parteien; eine Darlegungs- und Beweislast im prozessualen Sinn gibt es 
nicht. Äußert sich der bestimmungsberechtigte Arbeitgeber zu bestimmten Faktoren nicht, geht dies nicht zulasten des 
Arbeitnehmers. Von diesem kann kein Vortrag zu Umständen verlangt werden, wie z. B. der Höhe eines Bonustopfes, 
die außerhalb seines Kenntnisbereichs liegen. Auf die Erhebung einer Auskunftsklage kann er regelmäßig nicht verwie-
sen werden. Vielmehr ist die Leistung durch das Gericht aufgrund der aktenkundig gewordenen Umstände (z. B. Höhe 
der Leistung in den Vorjahren, wirtschaftliche Kennzahlen, Ergebnis einer Leistungsbeurteilung) festzusetzen. Eine 
gerichtliche Leistungsfestsetzung scheidet nur dann ausnahmsweise aus, wenn jegliche Anhaltspunkte hierfür fehlen. 
BAG, Urt. vom 03.08.2016, 10 AZR 710/14

Hamm@kahlert-padberg.de

Willy-Brandt-Platz 9 | 59065 Hamm
Telefon 0 23 81 - 91 99 - 0
Telefax  0 23 81 - 91 99 - 100 / 200

Leipzig@kahlert-padberg.de

Lampestraße 9 | 04107 Leipzig
Telefon 03 41-2 26 41-0
Telefax  03 41-2 26 41-90

Halle@kahlert-padberg.de

Hansering 11 | 06108 Halle (Saale)
Telefon 03 45-2 32 99-0
Telefax  03 45-2 32 99-90

www.kahlert-padberg.de

Rechtsanwälte | Fachanwälte | Notar



Rechtsfolge verdeckter Arbeitnehmerüberlassung 
Besitzt ein Arbeitgeber die nach § 1 Abs. 1 Satz 1 AÜG erforderliche Erlaubnis, als Verleiher Dritten (Entleihern) Ar-
beitnehmer (Leiharbeitnehmer) im Rahmen seiner wirtschaftlichen Tätigkeit zu überlassen, kommt zwischen einem 
Leiharbeitnehmer und einem Entleiher nach geltendem Recht auch dann kein Arbeitsverhältnis zustande, wenn der 
Einsatz des Leiharbeitnehmers nicht als Arbeitnehmerüberlassung, sondern als Werkvertrag bezeichnet worden ist 
(verdeckte Arbeitnehmerüberlassung). Die Klägerin ist technische Zeichnerin. Sie war bei einem Automobilunterneh-
men tätig. Grundlage ihrer Tätigkeit waren zwischen der Beklagten und der Vertragsarbeitgeberin der Klägerin als 
Werkverträge bezeichnete Vereinbarungen. Die Vertragsarbeitgeberin verfügte über die Erlaubnis zur gewerbsmä-
ßigen Arbeitnehmerüberlassung. Die Klägerin hat gemeint, ihre Vertragsarbeitgeberin und die Beklagte hätten nur 
Scheinwerkverträge geschlossen, um die Arbeitnehmerüberlassung zu verdecken. Die Beklagte könne sich deshalb 
nicht auf die erteilte Erlaubnis zur Arbeitnehmerüberlassung berufen. Die Klage blieb erfolglos. Der Gesetzgeber, so 
das BAG, hat für eine solche nicht offene Arbeitnehmerüberlassung bewusst nicht die Rechtsfolge der Begründung 
eines Arbeitsverhältnisses mit dem Entleiher angeordnet. 
BAG, Urt. vom 12.07.2016, 9 AZR 352/15

Einsicht in die Personalakten unter Hinzuziehung eines Rechtsanwalts 
Der Arbeitnehmer hat das Recht, in die über ihn geführten Personalakten Einsicht zu nehmen und hierzu ein Mit-
glied des Betriebsrats hinzuzuziehen (§ 83 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 BetrVG). Die Regelung begründet damit keinen 
Anspruch des Arbeitnehmers auf Einsichtnahme unter Hinzuziehung eines Rechtsanwalts. Ein solcher Anspruch des 
Arbeitnehmers folgt jedenfalls dann weder aus der Rücksichtspflicht des Arbeitgebers (§ 241 Abs. 2 BGB) noch aus 
dem Grundrecht auf informationelle Selbstbestimmung (Art. 2 Abs. 1 i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG), wenn der Arbeitge-
ber dem Arbeitnehmer erlaubt, für sich Kopien von den Schriftstücken in seinen Personalakten zu fertigen. In diesem 
Fall ist dem Beseitigungs- oder Korrekturanspruch vorgelagerten Transparenzschutz genügt, dem das Einsichtsrecht 
des Arbeitnehmers in die Personalakten dient.
BAG, Urt. vom 12.07.2016, 9 AZR 791/14

Betriebsrente – Gleichbehandlung 
Arbeitnehmer, denen bereits einzelvertraglich eine betriebliche Altersversorgung zugesagt wurde, dürfen nur dann 
vollständig von einem auf einer Betriebsvereinbarung beruhenden kollektiven Versorgungssystem des Arbeitge-
bers ausgenommen werden, wenn die Betriebsparteien im Rahmen des ihnen zustehenden Beurteilungsspielraums 
davon ausgehen können, dass diese Arbeitnehmer im Versorgungsfall typischerweise eine zumindest annähernd 
gleichwertige Versorgung erhalten. Dem Kläger waren einzelvertraglich Leistungen der betrieblichen Altersversor-
gung über eine Pensionskasse zugesagt worden. Zeitlich danach trat bei der Beklagten eine Betriebsvereinbarung 
in Kraft, mit der allen ab einem bestimmten Stichtag eingestellten Arbeitnehmern – auch dem Kläger – Leistungen 
der betrieblichen Altersversorgung im Wege einer Direktzusage versprochen wurden. Die Betriebsvereinbarung wur-
de in der Folgezeit wiederholt abgelöst. Die zuletzt gültige Betriebsvereinbarung sieht vor, dass Arbeitnehmer, die 
eine einzelvertragliche Zusage erhalten haben, nicht in den Geltungsbereich der Betriebsvereinbarung fallen. Das 
Berufungsgericht hat noch zu klären, ob die von der Beklagten erteilten einzelvertraglichen Zusagen annähernd 
gleichwertig sind. 
BAG, Urt. vom 19.07.2016, 3 AZR 134/15

Arbeitskampf – Verletzung der Friedenspflicht – Schadensersatzanspruch 
Ein Streik, dessen Kampfziel auch auf die Durchsetzung von Forderungen gerichtet ist, welche die in einem Tarifver-
trag vereinbarte Friedenspflicht verletzen, ist rechtswidrig. Er verpflichtet bei schuldhaftem Handeln zum Ersatz der 
dem Kampfgegner entstandenen Schäden. Die streikführende Gewerkschaft kann nicht einwenden, die Schäden 
wären auch bei einem Streik ohne friedenspflichtverletzende Forderungen entstanden.
BAG, Urt. vom 26.07.2016, 1 AZR 160/14
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